
~mt b~~iroh~r Lanbesregierung 
Präs.Abt. 11 - 890/4 

An das 
Bundesministerium 
für Inneres 

Herrengasse 7 

1014 Wie n 

A-60l0 Innsbruck, am. 18. Ma i1?~~.. 

Tel.: 052 22/28701. Durchwahl Klappe 157 

Sachbearbeiler: .. Dr. Unterlechner 

Bitte in der Anlwort die 
Gt'SChiirlszahl dieSt's 
Schreibens anrühren. 

j ~e~rif~~._~~.~~f~~:':~~~ 
Datum: 3 1. MAI 1988 

t Verteil[(1._~ J9B.8~~. /co. -_.- ~ 

Betreff: 
OtßJ~t..- l/W 

Entwurf einer Novelle zum Bundesgesetz 
betreffend das Verbot des Einbringens von 
gefährlichen Gegenständen in Zivilluftfahr-
zeuge; 
Stellungnahme 

Zu Zahl 3 124/64-11/3/88 vom 26. April 1988 

Gegen den oben angeführten Gesetzentwurf bestehen vom 

Standpunkt des Landes Tirol keine Einwendungen. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

an alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt 
der Niederösterreichischen Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r ein· 

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A.: 

~ 
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